Zeitschrift: Zeitschrift fur 6ffentliche FUrsorge : Monatsschrift fir Sozialhilfe :
Beitrage und Entscheide aus den Bereichen Firsorge,
Sozialversicherung, Jugendhilfe und Vormundschatft

Herausgeber: Schweizerische Konferenz fur Sozialhilfe

Band: 68 (1971)

Heft: 9

Artikel: Wohnraum fir Betagte schafft Wohnraum fiir Familien
Autor: [s.n]

DOl: https://doi.org/10.5169/seals-838898

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine
Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich fur deren Inhalte. Die Rechte liegen in
der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veroffentlichen
von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanalen oder Webseiten ist nur
mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les
revues et n'est pas responsable de leur contenu. En regle générale, les droits sont détenus par les
éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications
imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée
gu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals
and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights
holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or
websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

Download PDF: 30.11.2025

ETH-Bibliothek Zurich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch


https://doi.org/10.5169/seals-838898
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=de
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=fr
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=en

in ihrem sozialen Verhalten gestorter Kinder und Jugendlicher auf das griind-
lichste untersucht wird, solange eine mehr als knauserige Subventionierungs-
praxis jeden zeitgemiBen Auf- und Ausbau der Heime verhindert und die An-
stellung von geniigend qualifiziertem Erziehungspersonal verunméglicht, werden
unsere Heime weiterhin zu Sensationsnachrichten miBbraucht werden konnen.
Es ist daher héchste Zeit, daf3 die schwererziehbaren Kinder vom Staat die gleiche
Unterstitzung und Forderung erhalten, wie die behinderten.

Diesem Ziel dient ein Postulat, das Nationalrat Mathias Eggenberger, St. Gal-
len, in der Maérzsession dieses Jahres eingereicht hat. Es enthdilt sieben klar um-
rissene Forderungen im oben beschriebenen Sinn und legt ganz besonderes Ge-
wicht auf die Dringlichkeit einer sofortigen und ausreichenden Regelung der
Subventionierungspraxis durch eine Vereinbarung zwischen dem Eidgendéssischen
Departement des Innern und dem Eidgendssischen Justiz- und Polizeidepartement.

Es ist sehr zu hoffen, daf3 dieses Postulat in der kommenden Septembersession
vordringlich zur Behandlung kommt. Probleme, die unsere Jugend betreffen,
16sen sich nicht von selber, wenn man sie schubladisiert . . .

Wohnraum fiir Betagte schaftt Wohnraum fiir Familien
Appell der Freisinnigen Partet des Kantons Ziirich an die Trager grofer Wohnbauten

(zfp) 1980 wird jeder siebte Einwohner unseres Landes iber 65 Jahre alt sein.
Das stellt neue Probleme. Wohl haben einzelne Gemeinden eigene Alterswohnun-
gen und Altersheime fiir weniger bemittelte Einwohner erstellt. Die rapide Zu-
nahme der Zahl der Betagten verlangt aber dringend groBe Anstrengungen auch
fiir die breiten mittelstandischen Schichten des Volkes. Denn diese sind unter Umstinden
im Alter schlechter gestellt als diejenigen, welche von den Vergiinstigungen fur
Minderbemittelte profitieren kénnen.

Hier ist rasch eine energische und gezielte Anstrengung aller Triager von
GroBuberbauungen vonnéten. Diese Bauherren sollten erkennen, daf3 der private
Wohnungsbau sich auch den Problemen der dlteren Generation annehmen muf3. Der
dffentliche Bau von Alterswohnungen fiir weniger bemittelte Betagte mul3 durch
den privaten Bau von Alterswohnungen fiir den Mittelstand ergdnzt werden. Diese
soziale Aufgabe 1st auf wirtschaftlicher Basis 16sbar. Die auch fiir Alterswohnungen
giiltigen gesetzlichen Bestimmungen tiber die Wohnbauférderung der offent-
lichen Hand sehen keine Beschrinkung der Subventionen auf Wohnungen fiir
Minderbemittelte vor. Die kommende eidgendssische Wohnbauférderungsvorlage
bietet die Méglichkeit zu noch vermehrter Aktivitdt gréBerer Wohnbauproduzen-
ten zugunsten des Baues von Alterswohnungen.

Die Erkenntnis muB reifen, daBl Wohnbau fiir Belagte gleichzeitis Wohnraum fiir
Familien mit Kindern schaffi. Den Betagten kann nicht zugemutet werden, ihre gro-
Ben — oft zu groBen — und meist noch billigeren Wohnungen zu verlassen, um
diese fiir Familien mit Kindern freizumachen, es sei denn, man stelle den Betagten
kleinere und speziell auf die Bediirfnisse dlterer Personen abgestimmie Wohnungen mit den
nitigen Betreuungsdiensten zu erschwinglichen Preisen zur Verfiigung. Durch die Erstel-
lung von Alterswohnungen kann mit einem Bruchteil des fiir Familienwohnungen

139



notigen Kapitalaufwandes bereits bestehender und nicht voll ausgeniitzter Wohn-
raum fiir junge Familien freigemacht werden. Einzelne oder mehrere Firmen,
die fiir die eigenen Mitarbeiter Wohnungen bauen, kénnen durch den Bau
spezieller Alterswohnungen ihre friher erstellten groBen Wohnungen fiir das
aktive Personal freihalten und gleichzeitig den Pensionierten die Hirten einer
Aussiedlung ersparen.

Die Freisinnige Partei des Kantons Ziirich richtet daher einen dringenden
Appell an die Arbeitgeber, Pensionskassen, Versicherungsgesellschaften, Immobi-
liengesellschaften, Generalunternehmer und andere Ersteller groBer Uberbau-
ungen, schon heute solche in immer gréerer Zahl erforderlichen, speziell fur die
Betagten geeigneten Wohnungen in ihre Bauvorhaben einzuplanen, um auf diese
Weise die dringenden Wohnungsprobleme nicht nur der Betagten, sondern auch
der jiingeren Generation zu ldsen.

Kampf gegen die Wohnungsnot
Zwer neue Verfassungs-Artikel

In einer Botschaft beantragt der Bundesrat den eidgendssischen Riten eine neue
Verfassungsgrundlage fiir die Neuordnung der Wohnbauférderung als Alternative
zur sogenannten Denner-Initiative. Gleichzeitig auflert sich der Bundesrat zum
Rechtsverhiltnis zwischen Mieter und Vermieter. Er lehnt die Wiedereinfithrung
einer staatlichen Mietpreisreglementierung ab und beantragt an deren Stelle die
Schaffung eines neuen Verfassungsartikels zur Allgemeinverbindlicherklarung
von Verbandsvereinbarungen auf dem Gebiete des Wohnungswesens. Auf dieses
letztere gehen wir in einem separaten Artikel ein.

Der Wohnbauforderungs-Artikel 34sexies hat nach bundesritlichem Vorschlag
folgenden Wortlaut: .

1 Der Bund trifft MaBnahmen zur Forderung des Wohnungsbaues und des
Erwerbes von Wohnungs- und Hauseigentum. Die Bundesgesetzgebung wird
bestimmen, an welche Bedingungen die Hilfe des Bundes zu kniipfen ist.

2 Der Bund ist insbesondere befugt,

a) die Beschaffung und ErschlieBung von Bauland fiir den Wohnungsbau zu
erleichtern;

b) Bestrebungen auf dem Gebiete des Siedlungs- und Wohnungswesens zu-
gunsten von Familien, Personen mit beschrinkten Erwerbsmoglichkeiten
sowie Betagten, Invaliden und Pflegebediirftigen zu unterstiitzen ;-

c) die Bau- und Wohnungsmarktforschung sowie die Baurationalisierung zu
féordern;

d) die Kapitalbeschaffung fiir den Wohnungsbau in Zeiten einer Mittelver-
knappung auf dem Markt sicherzustellen.

3 Soweit es zur ErschlieBung von Bauland fiir den Wohnungsbau und zur
Baurationalisierung unerlaBlich ist, kann der Bund auch andere als Férderungs-
vorschriften erlassen. |

140



	Wohnraum für Betagte schafft Wohnraum für Familien

